
Beschlussvorlage 1 

für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 2 

________________________________________________________________________ 3 

Beschluss Nr.: BM/100/2020 4 

öffentlich 5 

Einreicher: Bürgermeister 6 

Federführung: Bürgermeister, Verfasser: Herr Dahlke 7 

Behandelt im: 8 

Ausschuss für Haushaltsangelegenheiten der Stadt Werneuchen 14.10.2020 
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 15.10.2020 
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 29.10.2020 

Betreff: Beschluss zur Änderung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 des Eigenbetriebes 9 

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Werneuchen 10 

Beschluss: 11 

Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen beschließt den geänderten Wirtschaftsplan für den 12 

Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Werneuchen mit den Bestand-13 

teilen für das Wirtschaftsjahr 2020. 14 

Begründung: 15 

Gemäß Eigenbetriebsverordnung (EigV) beschließt die Stadtverordnetenversammlung unbeschadet 16 

des § 28 Abs. 2 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) nach §§ 7 und 14 der Eigenbe-17 

triebsverordnung (EigV) den geänderten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung und 18 

Abwasserbeseitigung mit seinen Bestandteilen und Anlagen einschließlich der mittelfristigen Finanz-19 

planung 2019 bis 2023. 20 

Derzeit befindet sich der Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Wer-21 

neuchen in der vorläufigen Haushaltsführung. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Kommunalauf-22 

sicht des Landkreises Barnim den Wirtschaftsplan, aufgrund der geplanten Kreditaufnahme, noch 23 

genehmigen kann. Die fehlende Genehmigung ist dadurch begründet, da der geprüfte Jahresab-24 

schluss 2018 aufgrund von Verzögerungen in der Bearbeitung noch nicht fertig gestellt worden ist. 25 

Die Änderung des Wirtschaftsplanes beziehen sich ausschließlich auf die Verschiebung der geplan-26 

ten Kreditaufnahme in das Jahr 2021 und somit zu einer Änderung des Finanzplanes. Damit ist der 27 

Wirtschaftsplan nicht mehr genehmigungspflichtig und die vorläufige Haushaltsführung ist beendet. 28 

Bisher gab kam es zu keinen Verzögerungen bei den geplanten Investitionen, da die notwendigen 29 

Vorarbeiten durch die Stadtwerke Werneuchen GmbH durchgeführt worden sind. Die Änderung des 30 

Wirtschaftsplanes wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, damit die weiteren Planungsphasen 31 

durchgeführt werden können. 32 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 33 

Keine   Bestätigung Kämmerei: 

Anlagen: - Wirtschaftsplan 2020 geändert  34 

 

 

 

Bürgermeister   

35 



Stellungnahme der Fachausschüsse: 1 

Ausschuss Datum Mitglieder 
Ja-
Stimmen 

Nein-
Stimmen 

Stimmenthaltungen 

A 3 14.10.2020 5 (5) 5 0 0 

A 1 15.10.2020 7 (7) 7 0 0 

 2 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung: 3 

Beschlussfähigkeit   Abstimmung  

Gesetzliche Mitgliederzahl:  19 dafür:   

davon anwesend:   dagegen:  

  Stimmenthaltung:   

Befangenheit wurde erklärt durch:  4 

…………………………………………………………….. 5 

Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der 6 

Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenver-7 

sammlung ist gegeben. 8 

Werneuchen, 29.10.2020 
………………………………. 
Vorsitzender der SVV 
 

  
 ………………………………. 

Stadtverordnete/r 
 9 
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